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2. Sweden

3A. Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
epost: 1535@kommerskollegium.se

3B. Klimat- och näringslivsdepartementet
Postadress: 103 33 Stockholm

4. 2024/0342/SE - S90E - Treibhausgase oder ozonschädigende Gase

5.

6. Schweden dankt Estland für die Frage zur schwedischen Notifizierung der Verordnung zur Änderung der
Verordnung über bestimmte Treibhausgasemissionen.

Die schwedische Umsetzung des EHS 2 und die einseitige Ausweitung auf weitere Sektoren gemäß
Artikel 30j der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (EHS-Richtlinie) werden voraussichtlich keine zusätzlichen
Überwachungs- und Berichterstattungsanforderungen für Sportbootfahrer mit sich bringen.
Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen bedeuten, dass die Anforderungen an die Überwachung und
Berichterstattung über Emissionen im Rahmen des EHS 2 für genehmigungspflichtige Betreiber gelten, die
Kraftstofferzeugnisse für den Verbrauch zur Verfügung stellen, und nicht für diejenigen, die den Kraftstoff
verbrennen. Betreiber, die Genehmigungspflichten gemäß der Verordnung (2020:1180) über bestimmte
Treibhausgasemissionen unterliegen, sind verpflichtet, Emissionen gemäß der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 über die Überwachung
von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der
Kommission (die „Überwachungs- und Berichterstattungsverordnung“) zu überwachen und zu melden.
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